
D-D THE AQUARIUM SOLUTION LTD  

SICHERHEITSDATENBLATT
 
Aquascape Konstruktionsharz / Construction Epoxy Putty  
1. Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens  

Chemische Natur:  
Niedermolekulares flüssiges Epoxidharz,  
Polyamid-Härter,  
China-Ton,
synthetische Pigmente,  
norwegischer Talg  

Hersteller:  
D-D The Aquarium Solution Ltd, 
11–17 Fowler Road, Hainault Industrial Estate, Ilford,
Essex, IG6 3UT, UK

2. Gefahrenidentifikation 
 
 
 

H315: Verursacht Hautreizungen.
H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
H319: Verursacht schwere Augenreizung  

3. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen 

Epoxidharz (CAS 25068-38-6), Polyaminoamid-Härter, Triethylentetramin (CAS 112-24-3),
China-Ton, synthetische Pigmente. 

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

Hautkontakt: Mit viel Wasser und Seife waschen.
Augenkontakt: Sofort mindestens 15 Minuten mit Wasser spülen und Arzt aufsuchen.
Einatmen: Frischluft zuführen.
Verschlucken: Mund ausspülen, viel Wasser trinken, kein Erbrechen herbeiführen. 

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

Nicht brennbar.

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Mit inertem Absorptionsmaterial aufnehmen und entsorgen.

7. Handhabung und Lagerung

Gute Belüftung sicherstellen. Kühl und trocken lagern. Haltbarkeit ca. 2 Jahre.

8. Expositionsbegrenzung / Persönliche Schutzausrüstung 



Handschuhe und Schutzbrille tragen. Staubmaske bei mechanischer Bearbeitung verwenden.
9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Zweikomponentiges, kalt aushärtendes Epoxid-Knetmaterial.

10. Stabilität und Reaktivität

Thermische Zersetzung unter 200 °C.

11. Toxikologische Angaben

Reizend für Haut, Augen und Atemwege.

12. Umweltbezogene Angaben

Nicht umweltgefährlich.

13. Hinweise zur Entsorgung

Gemäß örtlichen Vorschriften entsorgen.

14. Angaben zum Transport

Nicht als Gefahrgut eingestuft.

15. Rechtsvorschriften

Reizend. Von Kindern fernhalten.

16. Sonstige Angaben

Anwender dieses Produkts sollten geeignete Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass die 
Arbeitsverfahren den Anforderungen der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) sowie den einschlägigen 
Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) entsprechen. 
Diese Angaben beruhen auf unserem derzeitigen Kenntnisstand.  
 
Anwender sollten stets eigene Prüfungen durchführen, um die Eignung des Produkts für den vorgesehenen 
Einsatzzweck zu beurteilen.
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